
Auszug aus den Ethischen Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für  
Psychologie e.V. (DGPs) und des Berufsverbands Deutscher Psychologinnen  

und Psychologen e.V. (BDP)

(….)

C.III.  Grundsätze für Forschung und Publikation 

1. Psychologische Forschung ist auf die Teilnahme von Menschen als Versuchspersonen 
angewiesen. Psychologen sind sich der Besonderheit der Rollenbeziehung zwischen 
Versuchsleiter und Versuchsteilnehmer und der daraus resultierenden Verantwortung bewusst. 
Sie stellen sicher, dass durch die Forschung Würde und Integrität der teilnehmenden Personen 
nicht beeinträchtigt werden. Sie treffen alle geeigneten Maßnahmen, Sicherheit und Wohl der an 
der Forschung teilnehmenden Personen zu gewährleisten und versuchen, Risiken 
auszuschließen. 

2. Förmliche Bewilligungen 

Falls Forschungsprojekte einer förmlichen ethischen Bewilligung unterliegen, liefern Psychologen 
präzise Informationen über ihr Forschungsvorhaben. Sie beginnen erst mit dem 
Forschungsprojekt, nachdem sie eine Bewilligung erhalten haben. Sie führen ihr 
Forschungsprojekt in Übereinstimmung mit dem bewilligten Vorgehen durch.

3. Auf Aufklärung basierende Einwilligung in die Forschung 

(a) Voraussetzung dafür, dass Psychologen persönlich, auf elektronischem Weg oder mit Hilfe 
anderer Kommunikationsformen Forschung durchführen, ist die persönliche Einwilligung der an 
der Forschung teilnehmenden Personen. Solche Einwilligungserklärungen basieren stets auf einer 
Aufklärung über das Forschungsvorhaben, die in verständlicher Form dargeboten wird. Hiervon 
ausgenommen sind solche Forschungsarbeiten, deren Durchführung durch andere Regelungen in 
diesen Richtlinien gedeckt ist.

(b) Psychologen müssen Personen, die von Rechts wegen nicht in der Lage sind, eine auf 
Aufklärung basierende Einwilligung abzugeben, dennoch (1) ihre Forschungsarbeiten 
angemessen erklären, (2) um deren individuelles Einverständnis nachsuchen, (3) die Prioritäten 
und Interessen solcher Personen berücksichtigen und (4) sich die entsprechende Genehmigung 
einer bevollmächtigten Person verschaffen, wenn eine solche stellvertretende Einwilligung vom 
Gesetz her vorgeschrieben ist. Wenn die Einwilligung einer bevollmächtigten Person vom Gesetz 
her nicht vorgeschrieben ist, unternehmen Psychologen geeignete Schritte, um die Rechte und 
das Wohlergehen des Individuums zu schützen. 

(c) Psychologen dokumentieren in angemessener Weise die schriftliche oder mündliche 
Einwilligung, die Genehmigung und das Einverständnis. 

(d) Beim Einholen der auf Aufklärung basierenden Einwilligung klären Psychologen die 
teilnehmenden Personen über folgende Sachverhalte auf: (1) den Zweck der Forschung, die 
erwartete Dauer der Untersuchung und das Vorgehen; (2) ihr Recht darauf, die Teilnahme 
abzulehnen oder sie zu beenden, auch wenn die Untersuchung schon begonnen hat; (3) 
absehbare Konsequenzen der Nicht-Teilnahme oder der vorzeitigen Beendigung der Teilnahme; 
(4) absehbare Faktoren, von denen man vernünftigerweise erwarten kann, dass sie die 
Teilnahmebereitschaft beeinflussen, wie z.B. potenzielle Risiken, Unbehagen oder mögliche 
anderweitige negative Auswirkungen, die über alltägliche Befindlichkeitsschwankungen 
hinausgehen; (5) den voraussichtlichen Erkenntnisgewinn durch die Forschungsarbeit; (6) die 
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Gewährleistung von Vertraulichkeit und Anonymität sowie ggf. deren Grenzen; (7) Bonus für die 
Teilnahme und (8) an wen sie sich mit Fragen zum Forschungsvorhaben und zu ihren Rechten als 
Forschungsteilnehmer wenden können. Den potenziellen Teilnehmern und Teilnehmerinnen wird 
die Gelegenheit gegeben, Antworten auf ihre Fragen zum Forschungsvorhaben zu erhalten. 

(e) Werden Forschungsarbeiten durchgeführt, die Interventionen mit experimentellem Charakter 
umfassen, werden die teilnehmenden Personen zu Beginn der Forschungsarbeit über folgendes 
aufgeklärt: (1) den experimentellen Charakter der Intervention; (2) falls relevant: welche Angebote 
oder Dienste der Kontrollgruppe zur Verfügung stehen bzw. nicht zur Verfügung stehen; (3) die 
Kriterien, nach denen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen den Experimental- bzw. den 
Kontrollgruppen zugeordnet werden; (4) verfügbare alternative Interventionen, falls potenziell 
Teilnehmende nicht an der Forschungsarbeit mitwirken oder die Teilnahme vorzeitig beenden 
möchten und (5) falls relevant: wer die Kosten für die durchgeführten Interventionen trägt und ob 
ggf. diese Kosten von den teilnehmenden Personen getragen werden oder von dritter Seite zu 
erstatten sind. 

4. Auf Aufklärung basierende Einwilligung für das Aufnehmen von Stimmen oder  
Bildern im Rahmen eines Forschungsvorhabens 

Psychologen holen von den an einer Untersuchung teilnehmenden Personen eine aufAufklärung 
basierende Einwilligung ein, bevor sie deren Stimmen aufnehmen oder Bilder aufzeichnen, außer 
(1) die Forschung umfasst nur die Beobachtung natürlichen Verhaltens im öffentlichen Raum, und 
es ist nicht zu erwarten, dass die Aufnahme so genutzt wird, dass eine Person identifiziert wird 
oder Schaden nimmt; (2) das Forschungsdesign schließt Täuschung ein, und die Einwilligung für 
die Nutzung der Aufnahmen wird im Rahmen der anschließenden Aufklärung erbeten. 

5. Klienten/Patienten, Schüler, Studierende und Psychologen unterstellte Personen als 
Forschungsteilnehmer 

(a) Wenn Forschungsarbeiten mit den oben genannten Personen durchgeführt werden, tragen 
Psychologen dafür Sorge, dass eine Nicht-Teilnahme oder die vorzeitige Beendigung der Teilnahme 
für die potenziell Teilnehmenden keine nachteiligen Konsequenzen haben wird.

(b) Ist die Teilnahme an Forschungsprojekten und Untersuchungen Teil der Ausbildung oder durch 
Prüfungsordnungen vorgeschrieben, so müssen die potenziell Teilnehmenden auf gleichwertige 
Alternativen zur Untersuchungsteilnahme hingewiesen werden. 

6. Verzicht auf eine auf Aufklärung basierende Einwilligung in die Forschung 

Psychologen können auf eine auf Aufklärung basierende Einwilligung nur dann verzichten (1) wenn 
vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass die Teilnahme an der Forschung keinen 
Schaden oder kein Unbehagen erzeugt, die über alltägliche Erfahrungen hinausgehen, und wenn die 
Forschung sich (a) auf gängige Erziehungsmethoden, Curricula oder Unterrichtsmethoden im 
Bildungsbereich bezieht; (b) auf anonyme Fragen/Fragebögen, freie Beobachtungen oder 
Archivmaterial bezieht, dessen Enthüllung die teilnehmenden Personen nicht den Risiken einer straf- 
oder zivilrechtlichen Haftbarkeit, finanzieller Verluste, beruflicher Nachteile oder Rufschädigungen 
aussetzt und bei denen die Vertraulichkeit gewährleistet ist; (c) auf Faktoren bezieht, welche die 
Arbeits- und Organisationseffizienz in Organisationen betreffen, deren Untersuchung keine beruflichen 
Nachteile für die teilnehmenden Personen haben können und bei denen die Vertraulichkeit 
gewährleistet ist, oder (2) wenn die Forschung anderweitig durch Gesetze und Verordnungen erlaubt 
ist. 
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7. Anreize zur Teilnahme an Forschungsvorhaben 

(a) Psychologen vermeiden übertriebene oder unverhältnismäßige finanzielle oder anderweitige 
Anreize bei der Anwerbung von an der Forschung teilnehmenden Personen, wenn anzunehmen ist, 
dass solche Anreize zu einer Teilnahme nötigen würden.

(b) Wenn berufliche Leistungen oder Dienste (z.B. Therapie, Beratung) als Anreiz zur Teilnahme 
angeboten werden, erläutern Psychologen die Art der Dienstleistung sowie die mit ihnen verbundenen 
Risiken, Verpflichtungen und Grenzen.

8. Täuschung in der Forschung 

(a) Psychologen führen keine Studie auf der Basis von Täuschung durch, es sei denn, sie sind nach 
gründlicher Überlegung zu dem Schluss gekommen, dass der Einsatz von Täuschungstechniken 
durch den voraussichtlichen bedeutsamen wissenschaftlichen, pädagogischen oder praktischen 
Erkenntnisgewinn gerechtfertigt ist und dass geeignete alternative Vorgehensweisen ohne Täuschung 
nicht zur Verfügung stehen.

(b) Psychologen täuschen potenzielle Teilnehmer und Teilnehmerinnen nicht über solche Aspekte 
einer Forschungsarbeit, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie ernsthafte 
physische und/oder psychische Belastungen erzeugen. 

(c) Psychologen klären jede Täuschung innerhalb eines Experiments so früh wie möglich auf, 
vorzugsweise am Ende der Teilnahme, aber spätestens am Ende der Datenerhebung und erlauben 
den teilnehmenden Personen das Zurückziehen ihrer Daten.

9. Aufklärung der Forschungsteilnehmer und Forschungsteilnehmerinnen 

(a) Psychologen informieren die an ihren Untersuchungen Teilnehmenden sobald wie möglich über 
das Ziel, die Ergebnisse und Schlussfolgerungen aus ihrer Forschungsarbeit, und sie unternehmen 
geeignete Schritte, um jedes Missverständnis, das teilnehmende Personen haben könnten und das 
ihnen bewusst ist, zu korrigieren.

(b) Wenn wissenschaftliche oder ethische Überlegungen es rechtfertigen, solche Informationen zu 
verzögern oder zurückzuhalten, ergreifen Psychologen geeignete Maßnahmen, um eventuellen 
Schaden und Risiken abzuwenden bzw. möglichst gering zu halten.

(c) Wenn Psychologen erfahren, dass Aspekte ihrer Forschung teilnehmenden Personen Schaden 
zugefügt haben, unternehmen sie geeignete Schritte, um diesen Schaden zu minimieren.

(….)
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